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(54) Mobiler Liegenunterbau

(57) Ein Liegenunterbau (1) besteht aus zwei paral-
lelen, distanziert zueinander angeordneten Längshol-
men (2), die über Querlatten (34) in relativer Lage zu-
einander gehalten sind. Die Längsholme (2) bestehen
aus Hüllen (4), in denen Formkorper (5) herausnehmbar
gehalten sind. Die Formkörper (5) sind als aufblasbare
Elemente gestaltet, die gegen Verformung quer zu ihrer
Längsausrichtung mit Stabilisierungsmitteln (6) verse-
hen sind. Diese Stabilisierungsmittel sind Längsstege
(11), welche das aufblasbare Elemente (7) in Längs-
kammern (8) unterteilen. Dies aufblasbaren Elemente
(7) können ferner quer zur Längsrichtung in Bereiche
(13,15,15') unterteilt sein, damit unterschiedliche Här-
ten erzielbar sind.

Die in Taschen (10) gehaltenen Querlatten (3) sind
mit einer Befestigung (21) an den Längsholmen (2) ge-
halten. Die Befestigung (21) besteht zum Beispiel aus
Bändern (22) mit einem Knopfloch (23) zur lösbaren Be-
festigung an knopfartige Elemente (24) an der Untersei-
te der Querlatten (3).
Ein solcher Liegenunterbau lässt sich platzsparend zu-
sammenlegen oder aufrollen, hygienisch reinigen und
die Gefahr der Verformung der Längsholme und damit
ein Herausrutschen der Querlatten aus den Taschen ist
verhindert.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen mobi-
len Liegenunterbau zum Einsatz in Wohnwagen, Wohn-
mobilen oder beim Camping.
[0002] In den meisten Wohnwagen wird kein echtes
Bettsystem verwendet. In den meisten Fällen wird die
Sitzgruppe am Abend in ein Bett umgewandelt. Hierzu
dienen die Polster aus Schaumstoff, welche auf eine
Holz- oder Holzspanplatte aufgelegt werden. Diese Lö-
sungen lassen keine Luft zirkulieren und das entstehen-
de Kondenswasser schlägt sich im Polsterstoff oder auf
der Plastikfolie nieder, welche die Polsterunterseite bil-
det. Entsprechend lässt sich eine Schimmel- und Ge-
ruchsbildung nicht vermeiden. Da aber die normalen
Bettsysteme aus einem schweren Lattenrost mit einer
relativ festen oder schweren Matratze bestehen, kom-
men diese Lösungen in den meisten Fällen nicht in Be-
tracht.
[0003] Genau dieselben Probleme bezüglich Schim-
mel- und Geruchsbildung, sowie Kondenswasserbil-
dung sind bei Luftmatratzen ebenfalls üblich. Entspre-
chend bilden diese keine Alternative, auch deshalb, weil
sie nur einen geringen Schlafkomfort erlauben.
[0004] Aus den Druckschriften DE-A-39 33 816, EP-
B-0'243'383 oder WO96/52442 sind Bettunterbauten
bekannt, die aus zwei beabstandet und parallel zuein-
ander angeordneten, unter Druck elastisch verformba-
ren Längsholmen bestehen, die aus in Hüllen angeord-
neten Formkörpers gefertigt sind, auf die Querlatten
aufliegen, welche an den Hüllen der Längsholme ver-
bindend befestigbar sind. Diese Lösungen sind allesamt
dazu geeignet, in entsprechenden Betten eingebaut zu
werden. Für den mobilen Einsatz als Liegenunterbau im
Campingwagen oder zur Mitnahme auf einer Reise sind
diese Konzepte nicht geeignet. Sie sind zu sperrig und
nicht dafür konzipiert, zusammengelegt oder zusam-
mengerollt zu werden.
[0005] Die EP-A-0'116'237 offenbart einen Liegenun-
terbau, welcher aus zwei parallel zueinander angeord-
neten, aufblasbaren Längsholmen besteht, an welchen
tangential und quer zur Längsrichtung direkt eine Reihe
von Taschen angebracht sind. In diese Taschen sind
Querlatten eingeschoben, wobei je ein Ende einer
Querlatte in einem der Längsholme und das andere En-
de im anderen Längsholm gehalten ist. Dadurch ent-
steht ein Rost, welcher eine erhöhte Flexibilität aufweist.
Hier bestehen die Längsholme lediglich aus einfachen
Längsschläuchen ohne Umhüllung. Eine verbindende
Befestigung der Querlatten mit den aufblasbaren Form-
körpern ist nicht möglich. Durch entsprechende Ver-
schiebung der Längsholme können die Latten ungehin-
dert aus den Taschen gleiten. Erfahrungsgemäss ver-
schieben sich die Längsholme im Bereiche der grössten
Belastung in Längsrichtung der Querlatten nach aus-
sen. Entsprechend ist ein solcher Liegenunterbau nur
geeignet, wenn ein entsprechender Bettkasten vorhan-
den ist, der diese Verschiebungskräfte aufnimmt.

[0006] Es ist daher die Aufgabe der vorliegenden Er-
findung, ausgehend von den bekannten, komfortablen
Bettenunterbauten einen mobilen Bettenunterbau zu
schaffen, der die Nachteile des bekannten Liegenunter-
baus mit aufblasbaren Längsholmen mit den Vorteilen
der bekannten komfortablen Bettenunterbauten verbin-
det und problemlos und platzsparend zusammengelegt
oder aufgerollt werden kann.
[0007] Diese erfindungsgemässe Aufgabe löst ein
Liegenunterbau mit den Merkmalen des Patentanspru-
ches 1.
[0008] In der beiliegenden Zeichnung ist ein Ausfüh-
rungsbeispiel des Erfindungsgegenstandes dargestellt
und anhand verschiedener Detailzeichnungen mit Hilfe
der nachfolgenden Beschreibung erläutert. Es zeigt:

Figur 1 eine Aufsicht auf den Liegenunterbau, wo-
bei die rechte Hälfte im montierten Zustand
dargestellt ist und in der linken Hälfte der
Formkörper als aufblasbares Element für
sich allein gezeigt ist.

Figur 2a einen Querschnitt durch einen Längsholm
gemäss einer ersten Ausführungsform der
Erfindung im Bereich zwischen zwei Quer-
latten;

Figur 2b einen Querschnitt durch einen Längsholm
gemäss einer weiteren Ausführungsform
der Erfindung im Bereich zwischen zwei
Querlatten;

Figur 3a dient der Verdeutlichung der Befestigung
der Querlatten an den Längsholmen und
zeigt einen Endbereich eines Längsholmes
und eine Querlatte in diesem Bereich.

Figur 3b zeigt eine weitere Ausführungsform der
Befestigung der Querlatten an einem
Längsholm in der Sicht von unten.

Figur 3c zeigt eine dritte Ausführungsform der Be-
festigung der Querlatten an einem Längs-
holm ebenfalls in der Ansicht von unten.

Figur 4 zeigt einen weiteren Querschnitt durch ei-
nen Längsholm im Bereich zwischen zwei
Querlatten und

Figur 5 dieselbe Ansicht mit einer anderen Anord-
nung der Stabilisierungsmittel.

Figur 6 zeigt eine schematische Darstellung eines
Liegenunterbaus mit verstärktem Mittelbe-
reich und

Figur 7 abermals die vereinfachte Darstellung ei-
nes Liegenunterbaus mit einem anders ge-
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stalteten verstärkten Mittelbereich.

[0009] Der in sämtlichen Varianten gleichbleibende
Gesamtaufbau des mobilen Liegenunterbaus ist insbe-
sondere in den Figuren 1, 6 und 7 ersichtlich. Der mobile
Liegenunterbau 1 weist zwei zueinander beabstandete
und parallel zueinander verlaufende, unter Druck ela-
stisch sich verformbare Längsholme 2 auf. Die beiden
Längsholme 2 sind mittels einer Vielzahl paralleler, quer
zur Längsrichtung der Längsholme 2 verlaufender
Querlatten 3 miteinander verbunden. Jeder Längsholm
2 besteht aus einer, vorzugsweise textilen Hülle 4, in der
ein Formkörper 5 Aufnahme findet. Dieser Formkörper
5 ist als aufblasbares Element 7 gestaltet. Diese auf-
blasbaren Elemente 7, welche die Form eines Schlau-
ches haben, wären an sich ungenügend längsstabil.
Entsprechend werden erfindungsgemäss Stabilisie-
rungsmittel 6 vorgesehen, die verschieden ausgestaltet
sein können. In einer bevorzugten Ausführungsform,
wie dies in der Figur 1 ersichtlich ist, bestehen diese
Stabilisierungsmittel 6 aus mindestens einem in Längs-
richtung des Formkörpers verlaufenden Längssteg 11.
In der Ausführungsvariante nach Figur 1 sind zwei sol-
che Stabilisierungsmittel 6 als Längsstege 11 vorgese-
hen. Die Längsstege 11 unterteilen entsprechend das
aufblasbare Element 7 in drei parallel verlaufende Kam-
mern 8. Die Längsstege 11 als Stabilisierungsmittel 6
bewirken, dass sich die Formkörper 5 beziehungsweise
die aufblasbaren Elemente 7 unter Belastungsdruck
kaum mehr von der Längsrichtung abweichend nach
aussen bombierend verformen. Die Längsstege 11 sind
im aufblasbaren Element 7 konkret realisierte Trenn-
wände und nicht lediglich Schweissnähte, die Unterteil
und Oberteil miteinander verbinden. Dies hat einen er-
heblich höheren Stabilisierungseffekt als lediglich Un-
terseite und Oberseite direkt verbindende
Schweissnähte. Gleichzeitig erzielt man hierdurch ei-
nen höheren Querschnitt, was den Liegekomfort erhöht.
[0010] Die aufblasbaren Elemente können auch in
der Längsrichtung zusätzlich unterteilt sein. Dies ist in
der Figur 1 deutlich ersichtlich. So lassen sich unter-
schiedliche Bereiche bilden. Insbesondere der mittlere
Bereich in Bezug auf die Längsausdehnung muss die
grösste Tragkraft übernehmen. Für einen angenehmen
Liegekomfort kann daher dank der Unterteilung in der
Längsrichtung dieser Bereich 13 stärker aufgeblasen
werden. Die an den mittleren Bereich 13 anschliessen-
den Endbereiche 15,15' können entsprechend der Trag-
last unterschiedlich hart aufgeblasen sein. Der Bereich
15 stellt den Kopfbereich und der Bereich 15' den Bein-
bereich dar.
[0011] Statt der hier dargestellten Unterteilung der
Längsholme in einzelne Kammern ist es durchaus auch
möglich, die Bereiche dadurch unterschiedlich zu ge-
stalten, dass die Querschnittsform variiert wird. So ist in
der Figur 6 ein Liegenunterbau 1 dargestellt, bei dem
die Längsholme 2 in den verschiedenen Bereichen
13,15,15' im Durchmesser unterschiedlich gestaltet

sind. So ist hier der mittlere Bereich 13 mit einem ver-
breiterten Querschnitt 14 gestaltet. Dies kann dadurch
geschehen, dass im mittleren Bereich 13 drei parallele
Kammern 8 in den aufblasbaren Elementen 7 vorgese-
hen sind, während die beiden Endbereiche 15, 15' in
lediglich zwei parallele Kammern 8 unterteilt sind. Sinn-
vollerweise wird man auch hier die aufblasbaren Ele-
mente so unterteilen, dass die in Längsrichtung unter-
schiedlichen Belastungsbereiche nicht miteinander
kommunizieren können.
[0012] Die einzelnen Abschnitte der aufblasbaren
Elemente 7, welche durch die als Stabilisierungsmittel
6 dienenden Längsstege 11 unterteilt sind, können im
entsprechenden Bereich miteinander kommunizierend
gestaltet sein. Dies kann so geschehen, dass lediglich
zwei der drei Kammern miteinander kommunizieren
können, während die dritte gesondert aufblasbar ist.
Einfacher wird man jedoch alle drei Kammern miteinan-
der kommunizierend gestalten. Wenn in den hier darge-
stellten Varianten insbesondere die Unterteilung der
Formkörper 5 in drei Längskammern 8 gezeigt ist, so ist
dies wiederum als bevorzugte Lösung zu betrachten,
wobei jedoch durchaus in verschiedenen Anwendun-
gen zwei parallele Kammern 8 genügen. Dies ist vor al-
lem auch von der Gesamtbreite des Liegenunterbaus 1
abhängig.
[0013] Die genaue Gestaltung der befestigenden Ver-
bindung zwischen Längsholm 2 und den Querlatten 3
geht insbesondere aus den Figuren 2 und 3 hervor. In
den Figuren 2a, 2b und 3 a, b, c ist eine auf einen Längs-
holm 2 aufliegende Querlatte 3 erkennbar. Obwohl hier
nur die Verbindung der Querlatte 3 mit einem Längs-
holm 2 dargestellt ist, ist es selbstredend, dass dieselbe
Verbindungsart gegengleich mit dem anderen, paralle-
len Längsholm 2 erfolgt. Der Längsholm 2 weist wie be-
reits eingangs erwähnt eine Hülle 4 auf, in der der Form-
körper als aufblasbares Element 7 untergebracht ist.
Man ersieht hier auch, dass die Längsstege 11 eine ver-
tikale Ausdehnung aufweisen. Die drei Luftkammern 8
des aufblasbaren Elementes 7 füllen die Hülle 4 annä-
hernd vollständig aus. Auf der Hüllenaussenseite ist ein
Schlaufenband 9 aufgenäht sowie zusätzlich Taschen
10, in denen die Enden der Querlatten 3 einsteckbar ge-
halten sind. Prinzipiell wäre es nicht erforderlich, sämt-
liche Querlatten 3 in Taschen 10 aufzunehmen. Weil
aber hier die Taschen 10 nicht direkt auf den aufblasba-
ren Elementen 7 angeordnet sind, ist deren Fertigung
völlig unproblematisch. Auch treten bei dieser Form we-
der Querkräfte noch Zugkräfte auf den aufblasbaren
Elementen 7 auf. Dies sind wesentliche Vorteile, welche
die Robustheit und Haltbarkeit des Liegenunterbaus er-
heblich verbessern.
[0014] Die eigentliche verbindende Befestigung zwi-
schen Längsholm 2 und Querlatte 3 ist insgesamt mit
21 bezeichnet. Sie besteht, wie in den Figuren 2a und
3a dargestellt, zum einen aus Bändern 22, die quer zur
Längsrichtung der Hülle und zum gegenüberliegenden
Längsholm hin gerichtet aufgenäht sind. Die freien En-
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den der Bänder 22 weisen ein Knopfloch 23 auf. Dieses
Knopfloch 23 dient dazu, an der Querlatte 3 an deren
unterer Seite angebrachte, knopfartige Elemente 24
aufzunehmen. Die Befestigungsbänder 22 sind so kurz
gestaltet, dass die Querlatten 3 auch im nicht aufgebla-
senen Zustand der aufblasbaren Elemente 7 nicht aus
den Taschen 10 herausgleiten können. Nur wenn die
Bänder 22 vom knopfartigen Element 24 gelöst sind,
lassen sich die Querlatten 3 aus den Taschen 10 her-
ausziehen. Auf diese Weise kann man problemlos die
aufblasbaren Elemente 7 entleeren und danach den ge-
samten Liegenunterbau mit den Querlatten 3 zusam-
menlegen oder aufrollen, ohne dass der ganze Liegen-
unterbau in seine Einzelteile auseinanderfällt.
[0015] Wie in der Figur 3a ersichtlich, ist selbstver-
ständlich an der Latte 3 in der gegenüberliegenden Hälf-
te eine gleichartige Befestigung 21 spiegelbildlich vor-
handen.
[0016] Weitere vorteilhafte ausgestaltungsformen der
Verbindung zwischen Längsholm 2 und Querlatte 3 sind
in den Figuren 2b und 3c sowie in der Figur 3b darge-
stellt. Wie aus der Figur 3b hervorgeht, können die Bän-
der 22 auch an einer peripheren Leiste 41 der Hülle 4
angenäht oder anderweitig befestig sein. Die Knopflö-
cher 23 können auch direkt in der Leiste 41 angebracht
sein, was das Weglassen der Bänder 22 ermöglicht.
Diese Ausgestaltungsform ist in den Figuren 2b und 3c
dargestellt. Ein Reissverschluss 42 der sich zuminde-
stens teilweise seitlich entlang der Hülle 4 erstreckt er-
leichtert den Zugang zu den im innenliegenden Elemen-
ten 7.
In einer Ausführungsform, wie sie in der Figur 2b gezeigt
ist, könnte auch auf den Reisverschluss verzichtet wer-
den. Die im Bereich der Keiste 41 überlappenden Teile
der Hülle 4 wären dann nicht dirkt miteinander vernäht,
verklebt oder anderweitig verbunden und würden lösbar
von den Dübelknöpfen 24 an den Latten 3 zusammen-
gehalten.
Bei den durch Reisverschluss oder Knopfleiste zugäng-
lichen Elementen 7 ist das Aufbalsen und Luftablassen
kein Problem. Bei einer geschlossenen Hülle 4 müssen,
wie in der Figur 3a erkennbar, dass die verschliessbare
Oeffnungen 18 angebracht sein, um an die innenliegen-
den Ventile 20 zu gelangen. Die verschliessbare Oeff-
nung 18 besteht daher aus einer entsprechenden La-
sche, die beispielsweise mittels eines Klettverschlusses
19 verschliessbar ist. In dieser Darstellung befindet sich
das Ventil und entsprechend auch die verschliessbare
Oeffnung 18 auf der Unterseite des Längsholmes 2. Be-
vorzugterweise wird man diese jedoch auf der Obersei-
te im Bereich zwischen zwei Querlatten 3 vorsehen.
Für den Fachmann ist es ofelsichtlich, dass alternativ
zur Verbindung mittels Knopf/Knopfloch auch ein Druck-
knopfsystem oder ein starkes Klettsystem eingesetzt
werden kann.
Die als aufblasbare Elemente 7 geformten Formkörper
5 sind in der Hülle 4 herausnehmbar gehalten. Hierzu
weist die Hülle 4 eine mindestens im Endbereich vor-

handenen Oeffnung auf, welche beispielsweise durch
einen Reissverschluss 42 verschliessbar ist. Der
Reissverschluss 42 ist hier lediglich schematisch dar-
gestellt. Diese Gestaltung hat zudem hygienische Vor-
teile, so können die Hüllen 4 mit den Bändern 22, welche
mittels der Nähnähte 25 an den Hüllen 4 aufgenäht sind,
abgezogen werden und gewaschen oder chemisch ge-
reinigt werden. Des weiteren kann problemlos das auf-
blasbare Element 7 ausgewechselt oder geflickt wer-
den, falls dieses ein Leck aufweisen sollte.
[0017] Neben den bereits erwähnten Stabilisierungs-
mitteln 6 in der Form von Längsstegen 11 ist es auch
möglich, zusätzliche Stabilisierungsmittel 6 in der Form
von Stäben 16 vorzusehen. Bei der Ausführungsform
gemäss der Figur 4 sind dies Stäbe 16, die an der Aus-
senseite der Hülle 4 mittels Schlaufen 26 gehalten sind.
Denkbar ist es auch, die Stäbe 16 in ebensolchen
Schlaufen innerhalb der Hülle 4 gehalten anzuordnen.
[0018] Diese zusätzlichen Stabilisierungsmittel 6 in
der Form von Stäben 16 können sich auch lediglich auf
jene Bereiche beschränken, in denen die Formkörper 5
in Längsrichtung unterteilt sind, um die bereits früher er-
wähnten Bereiche 13,15 und 15' zu bilden. In der Figur
1 ist jedoch eine Variante gezeigt, die diesbezüglich be-
sonders bevorzugt wird. Die in Längsrichtung durch die
als Stabilisierungsmittel 6 dienenden Längsstege 11
sind hier so gestaltet, dass mindestens eine der Kam-
mern 8 länger ist als die übrigen und so von ihrem Be-
reich, beispielsweise 15, in den benachbarten Bereich,
hier beispielsweise 13 hineinragt. Hierdurch wird die
Schwachstelle im Bereich der Längsunterteilung erheb-
lich versteift.
[0019] Praktisch sämtliche Vorteile der Erfindung er-
geben sich insbesondere aus der Kombination von auf-
blasbaren Elementen mit Stabiliserungsmitteln 6, die in
Hüllen 4 untergebracht sind.

Patentansprüche

1. Mobiler Liegenunterbau (1) mit zwei beabstandet
und parallel zueinander angeordneten, unter Druck
elastisch verformbaren Längsholmen (2), die aus in
Hüllen (4) angeordneten Formkörpern (5) beste-
hen, auf die Querlatten (3) aufliegen, die an den
Hüllen (4) der Längsholme (2) verbindend befestig-
bar (21) sind, dadurch gekennzeichnet, dass jeder
Längsholm (2) einen Formkörper (5) aus minde-
stens einem aufblasbaren Element (7) aufweist, der
mit einem in Längsrichtung des Holmes (2) wirken-
den Stabilisierungsmittel (6,11,16) zusammenwirkt.

2. Liegenunterbau nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das aufblasbare Element (7) ein
Schlauch ist, der durch mindestens einen Längs-
steg (11), der als Stabilisierungsmittel (6) wirkt, in
mindestens zwei Kammern (8) unterteilt ist.
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3. Liegenunterbau nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die mindestens zwei Kammern (8)
kommunizierend sind.

4. Liegenunterbau nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zwischen den beiden beabstande-
ten Längsholmen (2) mindestens ein weiteres auf-
blasbares auf einen Bereich beschränkt stützend
wirkendes Element (30) angeordnet ist.

5. Liegenunterbau nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass jedes aufblasbare Element (7) mit-
tels zwei Längsstegen (11) in drei Kammern (8) un-
terteilt ist.

6. Liegenunterbau nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zwei der drei Kammern (8) kommu-
nizierend sind.

7. Liegenunterbau nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass alle drei Kammern (8) kommunizie-
rend sind.

8. Liegenunterbau nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die aufblasbaren Elemente (7) der
beiden Längsholme (2) in Bezug auf ihre Erstrek-
kungsrichtung in einem mittleren Bereich (13) im
Querschnitt (14) breiter sind als in den beiden End-
bereichen (15).

9. Liegenunterbau nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die in Längsrichtung wirkenden Sta-
bilisierungsmittel (6) in oder an der Hülle (4) ange-
ordnete einschiebbare Stäbe (16) sind.

10. Liegenunterbau nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die aufblasbaren Elemente in min-
destens zwei quer zur Längsrichtung getrennt auf-
blasbare Bereiche (17,17',17'') unterteilt sind.

11. Liegenunterbau nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die aufblasbaren Elemente minde-
stens ein Ventil (20) aufweisen und die Hüllen (4) in
den Bereichen der Ventile (20) mit verschliessbaren
Oeffnungen (18) versehen sind.

12. Liegenunterbau nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die verbindende Befestigung (21)
der Querlatten (3) durch quer zur Verlaufsrichtung
der Längsholme (2) an den Hüllen (4) angenähte
Bänder (22) erfolgt.

13. Liegenunterbau nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die verbindende Befestigung (21)
der Querlatten (3) direkt an seitlich an den Hüllen
(4) verlaufende Leisten (41) erfolgt.

14. Liegenunterbau nach Anspruch 12 oder 13, da-

durch gekennzeichnet, dass die Bänder (22) oder
Leisten (41) Knopflöcher oder Druckknöpfe (23)
aufweisen, die mit entsprechenden fest an den
Querlatten (3) befestigten knopfartigen Elementen
(24) verbindbar sind.

15. Liegenunterbau nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Querlatten (3) aus Bambus ge-
fertigt sind.
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